
     

    

Beschlusszusammenfassung zur 23. Sitzung des Ortsgemeinderates Ortsgemeinde 

Rinnthal vom 05.09.2018 

 Veröffentlicht werden nachfolgend nur die Tagesordnungspunkte, bei denen Beschlüsse gefasst wurden: 

 
2 Stellungnahme der Ortsgemeinde Rinnthal zum Entwurf einer 

Landesverordnung über das „Biosphärenreservat Pfälzerwald“. 
Die Landesverordnung über das Biosphärenreservat Pfälzerwald kann man 
unter folgendem Link einsehen: 
https://mueef.rlp.de/de/themen/naturschutz/aktuelles/aenderung-der-
rechtsverordnung-pfaelzerwald/ 

 

Der Gemeinderat Rinnthal stimmte einstimmig dem vorgelegten neuen Planungsentwurf über das 

Biosphärenreservat zu. 

Ausdrücklich begrüßt wird die Rechtsverordnung über die Wahrnehmung des Jagdrechts zur 

Wildtierregulierung in den Kernzonen des Biosphärenreservates Pfälzerwald (Stand 25.05.2018). 

  

3 Stellungnahme der Ortsgemeinde Rinnthal zum Bewirtschaftungsplanentwurf 
für das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet Pfälzerwald 

 

Der Gemeinderat Rinnthal stimmt einstimmig dem vorgelegten Bewirtschaftungsplanentwurf nicht zu 

und bittet die SGD-Süd um Berücksichtigung der vorgelegten Stellungnahme zum 

Bewirtschaftungsplan.  

 

4 Auftragsvergaben 
 

4.1 Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe von Malerarbeiten 
an den zwei Buswartehäuschen 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Auftragsvergabe von Malerarbeiten an den zwei 

Buswartehäuschen an die Malerwerkstätte Manfred Hübl zu vergeben.  

 

4.2 Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe von Spielgeräten 
 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Ortsbürgermeister zu beauftragen, nach Vorlage der 

neuen Angebote, die Spielgeräte bei dem günstigsten Anbieter zu bestellen. Die Auftragssumme wird 

auf 20.000 € begrenzt.  

 

5 Beratung und Beschlussfassung über Instandsetzungsmaßnahmen von 
Wirtschaftswegen 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Instandsetzung der Wirtschaftswege „Römerweg“ und 

„Dörrentalweg“.  

 

6 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO 
 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Annahme der Spenden für den Jugendraum.  
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